
 

 

Bekanntmachung zum Aufstellungsbeschluss sowie zur frühzeitigen 
Unterrichtung der Öffentlichkeit zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan "Energiepark Unteresch"  

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberteuringen hat am 11.12.2025 die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Energiepark Unter-
esch" beschlossen (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB). Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes befindet sich im Norden des Gemeindegebietes Oberteuringen, 
im Gewann "Unteresch" westlich und südlich des Weilers "Behweiler", und 
wird aus dem beiliegenden Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. Folgende 
Grundstücke befinden sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches: 
Flst.-Nrn. 1035 (Teilfläche), 1040 (Teilfläche), 1050 (Teilfläche), 1050/1 
(Teilfläche), 1060 (Teilfläche), 1061 (Teilfläche), 1063 (Teilfläche) und 1065 
(Teilfläche) der Gemarkung Oberteuringen 

Erfordernis und Ziele der Planung:  

 Ausweisung einer Fläche für die Errichtung einer Agri-Photovoltaikan-
lage mit einer Leistung von etwa 13 MWp  

 Schaffung der Voraussetzungen für die Nutzung nachhaltige Energiefor-
men und Sicherung dieser für zukünftige Generationen 

 Prüfung sowie Auseinandersetzung mit den Folgen der Planung für Na-
turraum und Umgebung zur Konfliktvermeidung bzw. Konfliktminimie-
rung 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung wird eine Umweltprüfung gem. 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Im Rahmen der Begründung zum Entwurf 
wird ein Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB dargelegt. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich.  

Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss hat keine direkte Auswirkung auf die 
Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von Grundstücken. Der räumliche Geltungs-
bereich kann sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern.  

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zu dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan "Energiepark Unteresch" wird die Öffentlichkeit (Bürger) gem. 
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt. 

Im Rathaus der Gemeinde Oberteuringen (St.-Martin-Platz 9, 88094 Ober-
teuringen), Zimmer 3 wird der Öffentlichkeit in der Zeit  

vom 22.12.2025 bis 04.02.2026  

während der allgemeinen Öffnungszeiten sowie im Internet auf der Internet-
seite der Gemeinde Oberteuringen unter https://www.oberteuringen.de/le-
ben-wohnen/bauen-mieten/bebauungsplaene im gleichen Zeitraum Gele-
genheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planun-
gen, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung 
oder Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen und die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planungen zu unterrichten. Es besteht Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung. 
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Es wird auf folgendes hingewiesen: 

 Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel von Montag bis 
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Mittwochnachmittag 
von 14:00 bis 18:00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus wäh-
rend gesetzlicher Feiertage geschlossen ist. 

 Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungs-
frist abgegeben werden. 

 Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Ab-
wägung unberücksichtigt bleiben. 

 Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden 
(Mailadresse: bauverwaltung@oberteuringen.de ); sie können bei 
Bedarf aber auch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Oberteuringen, Abteilung Bauverwaltung Zimmer 3, St.-
Martin-Platz 9, 88094 Oberteuringen während der üblichen Dienst-
stunden oder nach Terminvereinbarung abgegeben werden. 

 Stellungnahmen sollten die volle Anschrift des Verfassers bzw. der 
Verfasserin enthalten. 

 Weitere Informationen können von den Bürgern durch das Beiwoh-
nen an den öffentlichen Gemeinderats-Sitzungen eingeholt werden. 
Im Rahmen der noch durchzuführenden öffentlichen Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen innerhalb der vorge-
schriebenen Fristen abgegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch 
eine gesonderte ortsübliche öffentliche Bekanntmachung.  

 Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
der Grundlage der Art.  6 Abs.  1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 
BauGB und dem LDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergeb-
nis der Prüfung. 

 

Oberteuringen, den 19.12.2025 

 

gez. Ralf Meßmer 
Bürgermeister 
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